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1 aŀƴŀƎŜƳŜƴǘ {ǳƳƳŀǊȅ 
Die API Architektur Bund verfolgt das Ziel, den digitalen Zugang zu Behördenleistungen im Bundesumfeld im Kon-
text Maschine-zu-Maschine für Unternehmen, Verwaltung und Personen zu standardisieren und zu fördern. Diese 
Zielsetzungen entsprechen Forderungen seitens der Politik, Wirtschaft und der Digitalisierungsstrategie des Bun-
des 2020-2023. Die Zielsetzung ist als Vision formuliert, welche sich in folgendem Leitsatz manifestiert: 

«Als moderne Verwaltung vereinfachen wir für unsere Partner den Zugang zu unseren Behördenleistungen, indem 
wir die Leistungen über beliebige elektronische Mittel nutzbar machen.»1 

Die Vision der API Architektur Bund ist in verschiedene Dimensionen gegliedert, welche in Tabelle 1 dargestellt 
sind. Sie diente der für die Erstellung der API Architektur Bund einberufenen Arbeitsgruppe bei der Erarbeitung 
der API Architektur Bund als Orientierung. Die API Architektur Bund wurde unter der Leitung des Bereichs Digitale 
Transformation und IKT-Lenkung (DTI) zusammen mit Vertretern aus zahlreichen Departementen und Verwal-
tungseinheiten (VE) erstellt und ist damit im Bundesumfeld breit abgestützt.  

Dimension Vision 

Nutzen Der digitale Zugang zu (offenen) Behördenleistungen im Kontext Maschine-zu-Maschine für Un-
ternehmen, Verwaltung und Personen soll gefördert werden. Auf digitale Behördenleistungen 
zugreifende Maschinen können Lokale Apps, Fachservices oder Portalanwendungen sein. APIs 
sollen verwaltet, deren Existenz bekannt gemacht und damit wenn immer möglich wiederver-
wendet werden. 

Zielgruppe Die Zielgruppe besteht aus Unternehmensarchitekten, IT Architekten, Fachpersonal, Manage-
ment sowie Orientierungssuchende aus Business und IT, welche Vorhaben zur digitalen Nutzung 
von Behördenleistungen unterstützen, sowohl auf Seite der Bundesverwaltung als auch auf Seite 
der Geschäftspartner ausserhalb der Bundesverwaltung. 

Umfang Die API Architektur Bund ist ein Ordnungsrahmen, welcher im Kontext der Bundesverwaltung 
Empfehlungen für die Entwicklung und den Betrieb von APIs zur digitalen Abwicklung von Verwal-
tungsgeschäften macht. An dieser Stelle hervorzuheben sind die Gestaltungsempfehlungen zum 
API Design und zum Identity & Access Management sowie das Führen eines API Verzeichnisses. 
Auf technische Einschränkungen bei der Gestaltung von Lösungsarchitekturen wird weitgehend 
verzichtet. 

Architektur- 
prinzipien 

Architekturprinzipien bieten Steuerungsrichtlinien für die Entwicklung und Betrieb von Behör-
denleistungen-unterstützenden APIs. 

Standards & 
Good Practices 

Die API Architektur basiert auf anerkannten Standards wie z.B. eCH, Tallinn, EIF, W3C sowie Good 
Practices aus dem Bundesumfeld und wird periodisch weiterentwickelt. 

Tabelle 1: Dimensionen der Vision API Architektur Bund 

 

Abbildung 1: Positionierung der API Architektur Bund  
  

                                                 
1 Vision API Architektur Bund 
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Die API Architektur Bund besteht aus einem Satz von Architekturprinzipien und einer an den Architekturebenen 
(BDAT) nach TOGAF2 ausgerichteten Referenzarchitektur, wobei nur die Geschäfts-, Daten- und Applikationsarchi-
tekturebenen beschrieben sind, denn die API Architektur Bund verzichtet auf Empfehlungen auf der Technologie-
architekturebene. Gemeinsam bieten Prinzipien und Referenzarchitektur einen Ordnungsrahmen und eine ge-
meinsame Sprache für den Entwurf von API Lösungsarchitekturen für den digitalen Zugang zu Behördenleistungen 
in den Departementen und VE (s. Abbildung 1). 

Die API Architektur Bund hat Empfehlungscharakter und soll damit die Erarbeitung von API Lösungsarchitekturen 
unterstützen. Getrennt von der API Architektur Bund können durch den Erlass von Weisungen Aussagen zur Ver-
bindlichkeit von Elementen der API Architektur Bund gemacht werden. 

Für den digitalen Zugang zu Behördenleistungen im Kontext Maschine-zu-Maschine verwendet die API Architektur 
Bund den Begriff der digitalen Behördenleistung. Eine digitale Behördenleistung kann auf einem einzigen API ba-
sieren, oder aber auf einem Verbund aus APIs aufbauen. Wenn in der API Architektur Bund der Begriff API ver-
wendet wird, sind damit fachlich gruppierte Verbunde von APIs eingeschlossen. 

Die API Architektur Bund kann anhand folgender Merkmale zusammengefasst werden: 

¶ Der Bund ermöglicht den Geschäftspartnern auf Basis der Vorgaben des EMBaG3 den Bezug von digitalen 
Behördenleistungen. Zu den digitalen Behördenleistungen werden von den zuständigen Departementen 
und VE auf Basis der EMBaG-Vorgaben Metadaten zu APIs in einem API Verzeichnis veröffentlicht. 

¶ Der fähigkeitsbasierten Planung nach TOGAF folgend, definiert die API Architektur Bund für die Entwick-
lung und den Betrieb von digitalen Behördenleistungen Geschäftsfähigkeiten. 

¶ Die Geschäftsfähigkeiten stehen in Beziehung zur übergeordneten Fähigkeit API Management und sind 
den fünf Prozessstufen Manage API Lifecycle, Discover APIs, Register Client, Operate APIs und Analyse 
API Operation & Usage zugeordnet. Im Fall von API-spezifischen Geschäftsfähigkeiten stellen sie eine Teil-
Fähigkeit von API Management dar. Im Fall von bereits existierenden, API-unspezifischen Geschäftsfähig-
keiten werden diese von der Fähigkeit API Management verwendet. 

¶ Die API Architektur Bund baut auf einer serviceorientierten Architektur auf, in der API Clients über ein 
API Gateway APIs von Fachservices aufrufen. Bieten in digitale Behördenleistungen einzubindende Fach-
services noch keine APIs an, so müssen deren Leistungen über eine API Schicht verfügbar gemacht wer-
den. 

¶ Um getreu dem «Once-Only-Prinzip» (s. Kapitel 2.2.1) die Durchgängigkeit von digitalen Behördenleis-
tungen des Bundes sicherzustellen, können Fachservices ihrerseits ebenfalls weitere Fachservices via APIs 
integrieren. Die API Architektur Bund spricht dabei von «API Integration im Fachservice des Bundes». 
Ebenso kann auch «API Integration im API Client des Geschäftspartners» stattfinden. Dies ist dann der 
Fall, wenn die digitale Behördenleistung des Bundes für die digitale Leistung des Geschäftspartners nur 
eine Teil-Leistung darstellt. 

¶ Für die Entwicklung und den Bezug von digitalen Behördenleistungen ist geplant, dass einzelne Fähigkei-
ten der Prozessstufen Discover API und Register Client bundesweit zentral oder föderiert umgesetzt wer-
den, z.B. ein zentrales API Verzeichnis oder die Nutzung von zentralen IAM Standard-Diensten. 

¶ Die API Architektur Bund macht keine gesonderten Aussagen oder Vorgaben zu Informationssicherheit 
und Datenschutz (ISDS). Die Rahmenbedingungen für die Sicherstellung des ISDS im Bundesumfeld sind 
durch bestehende übergreifende Rechtsgrundlagen und Vorgaben definiert. Zusätzlich zu diesen gelten 
ggf. weitere Rahmenbedingungen auf Stufe Departement oder Amt. Die API Architektur Bund untersteht 
den geltenden Verordnung über die Koordination der digitalen Transformation und die IKT-Lenkung in 
der Bundesverwaltung 4. 

  

  

                                                 
2 https://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap02.html  
3 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-81580.html (Bundesgesetz über den Einsatz elektroni-
scher Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben (EMBaG) ist noch nicht abschliessend verabschiedet, Stand 30.11.2021) 
4 SR 172.010.58 - Verordnung vom 25. November 2020 über die Koordination der digitalen Transformation und die IKT-Lenkung in der Bun-
desverwaltung (Verordnung über die digitale Transformation und die Informatik, VDTI) (admin.ch) 

https://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap02.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-81580.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/988/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/988/de
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2 !ǳǎƎŀƴƎǎƭŀƎŜ 

2.1 9ƛƴƻǊŘƴǳƴƎ ǳƴŘ ǘǊŜƛōŜƴŘŜ YǊŅŦǘŜ 

Elektronische Schnittstellen (Application Programming Interfaces, APIs) bilden die Grundlage für die digital zur 
Verfügung gestellten Behördenleistungen der Verwaltung. Aus diesem Grund hat der Bundesrat mit der Digitali-
sierungsstrategie des Bundes 2020 -2023 die Bundesverwaltung beauftragt, entsprechende digitale Behördenleis-
tungen zur Verfügung zu stellen (s. Kapitel 2.2). 

Der digitale Zugang zu Behördenleistungen und -daten der Bundesverwaltung erfolgt einerseits über E-Govern-
ment-Portale oder Apps Mensch-zu-Maschine (H2M) oder direkt Maschine-zu-Maschine (M2M) über elektroni-
sche Schnittstellen (API). M2M-Anbindungen sind als Zugangskanäle für digitale Behördenleistungen zu verstehen, 
welche auch von E-Government-Portalen oder Apps (H2M) genutzt werden können.    

Nachdem die Bundesverwaltung in den vergangenen Jahren zahlreiche E-Government-Portale aufgebaut hat 
(EasyGov.swiss, E-Portal EFD, eGovernment Portal UVEK, Agate Portal, etc.), wird von der Politik, der Wirtschaft 
und der Zivilgesellschaft vermehrt auch die Schaffung von Möglichkeiten für die direkte M2M-Anbindung gefor-
dert. Dabei wird an dieser Stelle gewürdigt, dass einzelne Departement und VE bereits den Zugang zu Behörden-
leistungen via M2M-Anbindungen anbieten. Nachfolgend sind die wichtigsten treibenden Kräfte für die API Archi-
tektur Bund beschrieben.  

2.1.1 Politische Motionen 

Insgesamt drei Motionen aus dem Parlament fordern den Auf- bzw. Ausbau von elektronischen Schnittstellen.  

Die Motionen 18.4276 von Ständerat Beat Vonlanthen und 18.4238 von Nationalrat Franz Grütter «Erleichterter 
Informationsaustausch durch die Einführung von elektronischen Schnittstellen in der Bundesverwaltung» fordern 
den Aufbau von elektronischen Schnittstellen für den direkten Datenaustausch mit Unternehmen und natürlichen 
Personen. Die darauf aufbauende Motion 20.4260 aus der Finanzkommission des Nationalrates fordert: «Mittels 
interoperablen, maschinenlesbaren und auf offenen Standards basierenden Echtzeit-Schnittstellen (sogenannte 
Microservices und APIs) soll der digitale Austausch zwischen den Bundesbehörden und den Behörden anderer 
Staatsebenen, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft verbessert werden.» 

Sämtliche Motionen wurden vom Parlament und Bundesrat angenommen und die Bundesverwaltung zur Umset-
zung beauftragt.  

2.1.2 Digitale Verwaltung Schweiz bzw. E-Government Schweiz 

Die digitale Verwaltung Schweiz beschreibt in der Agenda «Nationale Infrastrukturen und Basisdienste Digitale 
Verwaltung Schweiz» für die digitale Transformation im Bundesstaat folgende Ambition: 

«Das Potenzial zur Automatisierung und Vereinfachung für die Wirtschaft ist ausgeschöpft: Die Wirtschaft ist durch 
den automatisierten Datenaustausch und Schnittstellen mit der Verwaltung administrativ entlastet. Die dafür erfor-
derlichen gemeinsamen Standards, Infrastrukturen und institutionellen Grundlagen sind bis 2026 schweizweit 
konsequent umgesetzt.»  

Im Rahmen der E-Government Strategie Schweiz 2020 ς 2023 wird eine föderale Portalarchitektur im Rahmen des 
Umsetzungsziel 1 «EasyGov.swiss ausbauen» erarbeitet. Das Vorhaben wird durch das SECO geführt und durch 
eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus der Bundesverwaltung wie auch diverser Kantonsverwaltungen unterstützt. 
Die föderale Portalarchitektur fokussiert auf die Interoperabilität zwischen den Portalen. Dabei spielen APIs als 
Schnittstellen zwischen den Portalen und den Fachapplikationen bzw. Fachservices eine zentrale Rolle.  

2.2 9ƛƴƻǊŘƴǳƴƎ ƛƴ ŘƛŜ 5ƛƎƛǘŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎǎǎǘǊŀǘŜƎƛŜ ŘŜǎ .ǳƴŘŜǎ нлнлπнлно όǾƻǊƳŀƭǎ 
LY¢π{ǘǊŀǘŜƎƛŜύ 

2.2.1 Übersicht Digitalisierungsstrategie des Bundes 2020-2023 

Die Digitalisierungsstrategie des Bundes5 beschreibt Massnahmenbereiche entlang der folgenden vier strategi-
schen Stossrichtungen. 

                                                 
5 IKT-Strategie Bund 2020-2023 und IKT-Strategie Bund 2020-2023, Masterplan 

https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/digitale-transformation-ikt-lenkung/strategie-planung/ikt-strategie_bund_2020-2023.html
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¶ Stossrichtung A: Informations-, Daten- und Prozessmanagement 

¶ Stossrichtung B: Innovations- und Changemanagement 

¶ Stossrichtung C: Kunden- und Dienstleistungsorientierung 

¶ Stossrichtung D: Zusammenwirken von Geschäft und IKT 

Die Stossrichtungen sind mit der Strategie Digitale Schweiz, der Nationalen Strategie zum Schutz vor Cyber-Risiken, 
der E-Government-Strategie Schweiz sowie dem Schlussbericht EFD/KdK zum Projekt Digitale Verwaltung abge-
stimmt. 

Die API Architektur Bund wird im Rahmen des Massnahmenbereichs «C2 Portale und Schnittstellen bereitstellen» 
erarbeitet. Der Massnahmenbereich ist Bestandteil der Stossrichtung C, die sich folgendermassen definiert: 

Zweck und Wirkung 

Behördenleistungen basieren auf dem Gesetzmässigkeits- und Zuständigkeitsprinzip. Daraus ergibt sich eine ver-
waltungsinterne Arbeitsteilung, die im Widerspruch zur Kundenperspektive stehen kann. Stossrichtung C adres-
siert diesen Aspekt und dient dem Erreichen der Ziele Serviceinnovation und Prozessinnovation. 

Absicht 

Die Stossrichtung C (Kunden- und Dienstleistungsorientierung) zielt darauf ab,  

¶ die Kundenorientierung und damit das Denken von aussen nach innen, statt von innen nach aussen als 
Grundlage für die Digitalisierung zu verankern; 

¶ digitale Interaktionen mit Kantonen, Gemeinden, ausländischen/internationalen Organisationen, Ver-
bänden sowie insbesondere mit Unternehmen und Privatpersonen über die gesamte Bundesverwaltung 
zu harmonisieren; 

¶ IKT-Organisationen und Anwender von Fragen rund um Infrastrukturen und Plattformen zu entlasten, so 

dass personelle und finanzielle Kapazitäten für die Digitalisierung des Geschäfts freigemacht werden. 

 

Abbildung 2: Übersicht Strategische Initiativen Digitalisierungsstrategie Bund 

2.2.2 Massnahmenbereich C2: Portale und Schnittstellen bereitstellen 

Digitale Behördenleistungen können ς abhängig davon, wer die Leistungen in Anspruch nimmt und welcher Art 
die Leistung ist ς entweder über Portale oder über elektronische Schnittstellen bereitgestellt werden. Für Behör-
denleistungen mit vielen, wiederkehrenden Transaktionen bieten elektronische Schnittstellen den höheren Kun-
dennutzen als Portale. 

Auf der Stufe Bundesverwaltung ist ein Portfolio6 der gemeinsam nutzbaren Portale und Schnittstellen-Dienste 
nach Massgabe des Nutzens zu steuern und zu führen, den die Portale und Schnittstellen-Dienste bei der Bereit-

                                                 
6 Die API Architektur Bund definiert als Instrument für die Führung des Portfolios das API Verzeichnis. 
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stellung von Behördenleistungen erzielen. Zur Übersicht soll ein zentraler Katalog mit den elektronisch angebote-
nen Behördenleistungen und den dazugehörigen Nutzergruppen7 bereitgestellt werden, der auch über die Zustän-
digkeiten Auskunft gibt. Die VE definieren, welche Behördenleistungen über Portale / Schnittstellen sowie für wel-
che Nutzergruppen diese angeboten werden sollen, und sie formulieren ihre Anforderungen an die Portal- und 
Schnittstellen-Dienste. 

2.2.3 Ziel C2-1: Portale und Schnittstellen bereitstellen 

Behördenleistungen werden den Nutzenden über Portale (H2M) und/oder elektronische Schnittstellen (M2M) zur 
Verfügung gestellt. Es bestehen gemeinsam genutzte Portale und Schnittstellen, um Leistungen schneller, kosten-
günstiger und mit geringeren Risiken erbringen zu können. 

3 ½ƛŜƭ ŘŜǊ !tL !ǊŎƘƛǘŜƪǘǳǊ .ǳƴŘ 
«Als moderne Verwaltung vereinfachen wir für unsere Partner den Zugang zu unseren Behördenleistungen, indem 
wir die Leistungen über beliebige elektronische Mittel nutzbar machen.»8 

Entsprechend der Zielsetzung der Digitalisierungsstrategie der Bundesverwaltung und der politischen Forderun-
gen konzentriert sich die API Architektur Bund auf die Bereitstellung von digitalen Behördenleistungen zu den 
Geschäftspartnern der Bundesverwaltung. Diese Behördenleistungen sollen direkt via API (M2M) zur Verfügung 
gestellt oder das API gemäss der föderalen Portalarchitektur als interoperabler Service auf einer E-Government-
Plattform von einer Portalanwendung genutzt werden.  

Zur fachlichen Unterstützung der Erarbeitung der API Architektur Bund wurde innerhalb der Bundesverwaltung 
eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus zahlreichen Departementen und VE (Leistungsbezüger und Leistungserbrin-
ger) zusammengestellt. Die Arbeitsgruppe hat als Zielbild der API Architektur Bund eine Vision entwickelt. Die 
Dimensionen der Vision und deren Inhalte sind in Tabelle 2 dargestellt. 

Dimension Vision 

Nutzen Der digitale Zugang zu (offenen) Behördenleistungen im Kontext M2M für Unternehmen, Verwal-
tung und Personen soll gefördert werden. Auf digitale Behördenleistungen zugreifende Maschi-
nen können Lokale Apps, Fachservices oder Portalanwendungen sein. APIs sollen verwaltet, deren 
Existenz bekannt gemacht und damit wenn immer möglich wiederverwendet werden. 

Zielgruppe Die Zielgruppe besteht aus Unternehmensarchitekten, IT Architekten, Fachpersonal, Management 
sowie Orientierungssuchende aus Business und IT, welche Vorhaben zur digitalen Nutzung von Be-
hördenleistungen unterstützen, sowohl auf Seite der Bundesverwaltung als auch auf Seite der Ge-
schäftspartner ausserhalb der Bundesverwaltung. 

Umfang Die API Architektur Bund ist ein Ordnungsrahmen, welcher im Kontext der Schweizer Bundesver-
waltung Empfehlungen für die Entwicklung und den Betrieb von APIs zur digitalen Abwicklung von 
Verwaltungsgeschäften macht. An dieser Stelle hervorzuheben sind die Gestaltungsempfehlungen 
zum API Design und zum Identity & Access Management sowie das Führen eines API Verzeichnis-
ses. Auf technische Einschränkungen bei der Gestaltung von Lösungsarchitekturen wird weitge-
hend verzichtet. 

Architektur- 
prinzipien 

Architekturprinzipien bieten Steuerungsrichtlinien für die Entwicklung und Betrieb von Behörden-
leistungen unterstützende APIs. 

Standards & 
Good Practices 

Die API Architektur basiert auf anerkannten Standards wie z.B. eCH, Tallinn, EIF, W3C sowie Good 
Practices aus dem Bundesumfeld, und wird periodisch weiterentwickelt. 

Tabelle 2: Dimensionen Vision API Architektur Bund 

  

                                                 
7 Die API Architektur Bund unterteilt die Nutzergruppen in drei Arten von Geschäftspartnern (s. Kapitel 4.2). 
8 Vision API Architektur Bund 



Digitale Transformation und IKT-Lenkung DTI 

API Architektur Bund 

 

 

 

6/69 

api-architektur-bund_v1.0 
 

4 DǊǳƴŘƭŀƎŜƴ ǳƴŘ DŜƭǘǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘ 

4.1 DǊǳƴŘōŜƎǊƛŦŦŜ 

Tabelle 3 definiert einige Grundbegriffe, welche in der API Architektur Bund einheitlich verwendet werden. 

Begriff Beschreibung 

Digitale 
Behördenleistung 

Die digitale Behördenleistung ist der digitale Zugang zu einer Verwaltungsleistung. Eine digitale 
Behördenleistung kann auf einem einzigen API basieren, oder auf einem Verbund aus APIs auf-
bauen. Als digitale Behördenleistungen gelten Leistungen, die direkt via API oder über eine 
elektronische Schnittstelle auf einem Behördenleistungsportal bezogen werden können. 

Application 
Programming 
Interface (API) 

Ein API ist eine Programmierschnittstelle für die Kommunikation zwischen Software-Kompo-
nenten im Allgemeinen. Die API Architektur Bund verwendet den Begriff API für die Kommuni-
kation zwischen Software-Komponenten über ein Netzwerk.  

Geschäftspartner Der Begriff Geschäftspartner ist der generische Begriff für das die digitale Behördenleistung 
nutzende Subjekt. 

Anbieter Der Begriff Anbieter ist der generische Begriff für die die digitale Behördenleistung anbietende 
Behörde. 

Endbenutzer Der Begriff Endbenutzer beschreibt eine natürliche Person, die IT-Produkte bzw. Software 
nutzt, welche über APIs auf digitale Behördenleistungen zugreifen. 

Lokale App Eine lokale App ist eine lokal beim Endbenutzer laufende Applikation, welche auf eine digitale 
Behördenleistung zugreift. Eine lokale App kann eine Desktop App, eine Mobile App oder im 
Browser ausgeführter API-Zugriffscode sein (z.B. JavaScript). Browser selbst werden nicht als 
lokale Apps betrachtet, da HTML unter Abwesenheit von API-Zugriffscode (s. Kapitel 8.3.2.1 
«Code on Demand») nicht fähig ist, auf APIs zuzugreifen und Antworten auszuwerten. 

Fachservice Der Fachservice ist die Software-Komponente, welche die Fachlichkeit einer digitalen Behör-
denleistung abbildet und diese über eine elektronische Schnittstelle anbietet. 

Fachservice-Cluster Ein Fachservice-Cluster ist ein Verbund von identischen Instanzen eines Fachservices. Das Clus-
tering dient der Steigerung der Performance und/oder der Ausfallsicherheit. Fachservice-Clus-
ter können über mehrere Standorte verteilt sein. 

Portalanwendung Eine Portalanwendung ist eine mit einem Browser ansteuerbare Webapplikation. Der Begriff ist 
in der föderalen Portalarchitektur definiert, welche im Rahmen des Umsetzungsziels 1 der E-
Government Strategie Schweiz 2020-2023 erarbeitet wurde. Eine Portalanwendung ist ein Spe-
zialfall eines Fachservices und kann daher als API Client auftreten. 

API Client Ein API Client ist die Software-Komponente, welche fähig ist, elektronische Schnittstellen anzu-
steuern und Antworten zu verarbeiten. Ein API Client kann entweder eine Lokale App, ein Fach-
service oder eine Portalanwendung sein. 

API Gateway Das API Gateway ist die zwischen API Client und Fachservice vermittelnde Komponente, welche 
den Fachservice vor den Gefahren der Aussenwelt schützt. Das API Gateway ist ein Reverse-
Proxy mit zusätzlichen Fähigkeiten wie z.B. Traffic Management. Die Standorte eines Fachser-
vice-Clusters können über eigene API Gateway-Instanzen verfügen, die individuell ansprechbar 
sind. 

Tabelle 3: Grundbegriffe 

4.2 DŜǎŎƘŅŦǘǎǇŀǊǘƴŜǊ 

Die Bundesverwaltung bietet nach aussen digitale Behördenleistungen an. Die Geschäftspartner nutzen diese di-
gitalen Behördenleistungen. Die Geschäftspartner existieren in den drei Kontexten Government (G), Business (B) 
und Citizen (C). Tabelle 4 liefert die Definitionen. Entsprechend gibt es drei Arten von Geschäftsbeziehungen zwi-
schen VE und Geschäftspartnern: G2G, G2B und G2C. Die API Architektur Bund versteht unter dem Begriff Ge-
schäftspartner die Geschäftspartner all dieser drei Arten von Geschäftsbeziehungen, inkl. allfällig nominierter Mit-
arbeitenden, die im Auftrag des Geschäftspartners agieren. 

Geschäftspartner Beschreibung 

Government Umfasst die internationalen Verwaltungsebenen, Bundesverwaltungseinheiten (VE-übergrei-
fend), Kantone und Gemeinden 

Business Umfasst juristische Personen, d.h. Unternehmungen, aber auch Universitäten, Forschungsinsti-
tute, NGOs oder Vereine 

Citizen Umfasst natürliche Personen, welche digitale Behördenleistungen via lokale Applikationen und 
Portalanwendungen nutzen 

Tabelle 4: Definition der Geschäftspartner 
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4.3 LƴǘŜǊƳŜŘƛŅǊŜ 

An die Stelle von Geschäftspartnern können Intermediäre treten (z.B. Swissdec9), welche die digitalen Behörden-
leistungen für die Geschäftspartner stellvertretend ansprechen. Die API Architektur Bund verwendet den Begriff 
Intermediär für die Organisation, welche die vermittelnde Dienstleistung gegenüber den Geschäftspartnern er-
bringt. Intermediäre sind Leistungserbringer, welche ausserhalb der Bundesverwaltung angesiedelt sind. Sie neh-
men typischerweise folgende Aufgaben wahr, wobei verschiedene Kombinationen von Dienstleistungen möglich 
sind: 

¶ Entwicklung und Betrieb einer vermittelnden Plattform (Hub) 

¶ Entwicklung und Betrieb von Authentifizierungsmechanismen für den gesamten Kommunikationsweg 
vom API Client bis zum API Gateway resp. dem Fachservice 

¶ Entwicklung von Standards für die Vereinheitlichung der elektronischen Datenübermittlung von Unter-
nehmen zu Behörden der verschiedenen föderalen Verwaltungsebenen und Sozialversicherungen 

¶ Entwicklung und Vertrieb von als API Client agierenden eigenen lokalen Apps 

¶ Auditierung von als API Client agierender Standard-Software von Software-Herstellern (z.B. ERP-Soft-
ware) zwecks Zertifizierung der Konformität mit o.g. Standards 

4.4 !tL ¢ȅǇŜƴ 

Die API Architektur Bund unterteilt APIs in folgende drei Typen: Public APIs, Partner APIs und Private APIs (s. Ta-
belle 5). Die API Architektur Bund ist auf Public APIs und Partner APIs ausgerichtet, Private APIs hingegen sind nicht 
im Fokus. Die API Architektur Bund kann auch für Private APIs angewendet werden, insbesondere dann, wenn 
diese das Potenzial haben, zu Public APIs oder Partner APIs zu werden. Public und Partner APIs können jeweils alle 
drei Geschäftspartner-Typen gemäss Kapitel 4.3 bedienen. 

API Typen Beschreibung 

Public API - Public APIs sind öffentlich und machen die von den VE angebotenen Daten und Leistungen intern 
und extern leicht zugänglich. 

- Sie können von Geschäftspartnern entweder OHNE oder MIT Registrierung einer Identität genutzt 
werden, wobei die Nutzung ohne Registrierung mit anonymer Nutzung gleichbedeutend ist. 

- Bei Nutzung mit Registrierung ist eine Identität zu hinterlegen. Danach erfolgt der Zugriff auf das 
Public API mittels Credential und Secure Token. 

- Nutzungsbedingungen (auch Nutzungsvereinbarung genannt) sind definiert, kommuniziert und 
müssen eingehalten. Bei Nutzung mit Registrierung kann ein explizites Akzeptieren der Nutzungs-
bedingungen eingefordert werden. 

- Bei Nutzung mit Registrierung wird, sofern die Identität authentifiziert werden kann, jeder Zu-
griffsantrag akzeptiert. Selbstregistrierung ist die Regel. 

Partner API - Partner APIs verlangen vom Geschäftspartner IMMER die Registrierung einer Identität. 

- Partner APIs können nur von berechtigten Partnern genutzt werden, mit denen die Bundesverwal-
tung eine Geschäftsbeziehung führt. Zugriffsanträge werden folglich immer geprüft und können 
akzeptiert oder abgelehnt werden.  

- Bei Partner APIs ist immer eine Identität zu hinterlegen. Danach erfolgt der Zugriff auf das Partner 
API mittels Credential und Secure Token. 

- Bei Partner APIs ist für die Autorisierung ein Berechtigungssystem für die individuelle Steuerung 
der einzelnen Zugriffe erforderlich. Für die Authentisierung muss ein dem Schutzbedarf der Daten 
entsprechendes Verfahren gewählt werden, das die Prüfung der Vertrauensstellung der Identität 
einbezieht. 

Private API - Private APIs sind auf die Verwendung innerhalb von VE ausgerichtet. Sie sind von aussen nicht zu-
gänglich. 

Tabelle 5: Definition der API Typen 

                                                 
9 Swissdec ist ein als Verein organisiertes, nicht gewinnorientiertes Gemeinschaftsprojekt mehrerer unabhängiger Partner. Träger und Mit-
glieder des Vereins sind die schweizerische Steuerkonferenz (SSK), der Verein eAHV/IV als Vertreter der Ausgleichskassen, das Bundesamt 
für Statistik (BFS) als Vertreter des Bundes, der schweizerische Versicherungsverband (SVV) sowie die Suva. Swissdec regelt und organisiert 
die Übermittlung von Lohndaten von den Unternehmen zu den Sozialversicherungen und Behörden sowie die Prozessierung von Schadens-
ereignissen. Swissdec betreibt unter dem Begriff Distributor eine Vermittler-Plattform. 
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4.5 LƴǘŜƎǊŀǘƛƻƴǎǇŦŀŘŜ 

Beim Erbringen von digitalen Behördenleistungen werden Fachservices verschiedenartig in API Clients und andere 
Fachservices integriert. Dies erfolgt über verschiedene Integrationspfade. Dieses Kapitel beschreibt fünf Integra-
tionspfade und zeigt auf, welche davon im Fokus der API Architektur Bund stehen und welche API Typen mit diesen 
Integrationspfaden verbunden sind (s. Tabelle 6). Abbildung 3 visualisiert die fünf verschiedenen Integrationspfade 
vor dem Hintergrund der drei in Kapitel 4.2 eingeführten Geschäftspartner Government, Business und Citizen und 
deckt dabei in einer abstrakten Sicht die Gesamtheit der Anwendungsfälle für API Integration ab, in denen digitale 
Behördenleistungen vom Bund erbracht werden. Darüber hinaus liefert Kapitel 4.6 eine Übersicht zu sechs typi-
schen, bei digitalen Behördenleistungen im Bundesumfeld beobachteten Anwendungsfällen. 

Die API Architektur Bund liefert einen Ordnungsrahmen für die Integrationspfade IP3 und IP4. In Abbildung 3 sind 
diese blau markiert. Die anderen Integrationspfade IP1, IP2 und IP5 werden in der API Architektur Bund nicht 
betrachtet. IP3 ist relevant, da es sich dabei um die VE-übergreifende Nutzung von digitalen Behördenleistungen 
handelt, und die damit verknüpften API Aufrufe die Netzzonen des Bundes nicht verlassen. IP4 ist im Fokus, da die 
damit verbundenen API Aufrufe Bundes-Netzzonen-Grenzen überschreiten. Nicht behandelt werden sowohl IP1 
und IP2, da die auf diesen Integrationspfaden liegenden APIs Private APIs sind, als auch IP5, da alle dabei invol-
vierten Kommunikationspartner in Netzzonen ausserhalb des Bundes liegen. 

 

Abbildung 3: Integrationspfade 

Gemäss Abbildung 3 kann eine sog. Organisation gegenüber einer VE des Bundes eine digitale Leistung erbringen, 
welche wiederum für das Erbringen einer digitalen Behördenleistung gegenüber dem Geschäftspartner erforder-
lich ist. Diese Organisation kann einem Geschäftspartner gemäss Tabelle 4 zugeordnet werden, ist in Abbildung 3 
aber von den Geschäftspartnern begrifflich getrennt, da Geschäftspartner digitale Behördenleistungen beziehen, 
während Organisationen digitale Leistungen erbringen. In jedem Fall muss für das Integrieren einer digitalen Leis-
tung einer Organisation in eine digitale Behördenleistung des Bundes eine gesetzliche Grundlage vorhanden sein 
(Legal Compliance). 

Auf den Integrationspfaden IP3 und IP4 sieht die API Architektur Bund als vermittelnde Systemkomponente zwi-
schen API Client und Fachservice den Einsatz eines API Gateways vor. Bei Integrationspfad IP4 kann ein Intermediär 



Digitale Transformation und IKT-Lenkung DTI 

API Architektur Bund 

 

 

 

9/69 

api-architektur-bund_v1.0 
 

an die Stelle des Geschäftspartners treten und damit eine Vermittler-Plattform die Rolle des API Clients wahrneh-
men (s. Abbildung 4). Vermittler-Plattformen können bei Public APIs und Partner APIs gleichermassen zum Einsatz 
kommen. 

Eine digitale Behördenleistung kann erfordern, dass ein Fachservice ohne unmittelbar vorangehenden Request 
des Geschäftspartners ein API eines Geschäftspartners aufruft (z.B. eine Erinnerung an eine zu erfüllende behörd-
liche Pflicht). Die Integrationspfade IP3 und IP4 decken diese in die Gegenrichtung gerichteten Kommunikation ab, 
ohne diese in Abbildung 3 explizit darzustellen. 

Abbildung 4 hingegen stellt diesen Rückwärtspfad dar. Der Rückwärtspfad führt nicht zwingend über das (dem 
Fachservice zugeordnete) API Gateway, denn die primäre Funktion des API Gateways besteht darin, die Ressour-
cen des Fachservices zu schützen und nicht diejenigen des (ein API anbietenden) API Clients. Der API Client darf 
seine Ressourcen durch ein eigenes API Gateway schützen, so wie auch die Organisation ihren Fachservice anhand 
eines API Gateways schützen darf. Abbildung 3 und Abbildung 4 verzichten auf die Visualisierung dieser API Gate-
ways, da diese nicht im Fokus der API Architektur Bund stehen. Die nach aussen gerichteten API Aufrufe müssen 
aber in jedem Fall die im Bundesumfeld geltenden Richtlinien der Informationssicherheit und des Datenschutzes 
erfüllen. 

 

Abbildung 4: Zwei Ausprägungen der Integrationspfade IP3 und IP4, Darstellung des Rückwärtspfads 

 
Pfad Bezeichnung Beschreibung API Typen 

IP1 FA-intern Fachservice-interne Kommunikation   Private API 

IP2 VE-intern VE-interne Kommunikation zwischen zwei Fachservices 
oder zwischen einem API Client und einem Fachservice 

Private API 

IP3 Netzzonen innerhalb 
des Bundes 

VE-übergreifende Kommunikation zwischen zwei Fach-
services, wobei ein Fachservice auch als API Client auf-
treten kann. 

Public API 

Partner API 

 

IP4 Bundes-Netzzonen-Grenzen- 
überschreitend 

Kommunikation zwischen einer lokalen App oder einem 
Fachservice ausserhalb der Bundesverwaltung und ei-
nem Fachservice innerhalb der Bundesverwaltung 

Public API 

Partner API 

 

IP5  Netzzonen ausserhalb 
des Bundes 

Kommunikation zwischen Anwendungen in Netzzonen 
ausserhalb der Bundesverwaltung 

Public API 

Partner API 

Tabelle 6: Integrationspfade 

4.6 !ƴǿŜƴŘǳƴƎǎŦŅƭƭŜ ŦǸǊ !tL LƴǘŜƎǊŀǘƛƻƴ 

Die API Architektur Bund definiert sechs typische, bei digitalen Behördenleistungen im Bundesumfeld auftretende 
Anwendungsfälle für API Integration. Sie unterscheidet dabei zwei Gruppen: Solchen, bei denen die API Integration 
im API Client stattfindet, und solchen, bei denen die API Integration im Fachservice stattfindet. Abbildung 5 zeigt 
die Visualisierungen der sechs Anwendungsfälle, während Tabelle 7 die dazugehörigen Beschreibungen liefert.
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Abbildung 5: Anwendungsfälle für API Integration 
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API Integration im API Client des Geschäftspartners API Integration im Fachservice des Bundes 

1 Ein Geschäftspartner ausserhalb des Bundes inte-
griert 1-N API Aufrufe von Fachservices ausserhalb 
und innerhalb des Bundes im API Client. 

4 Der Fachservice einer VE wird von einem Ge-
schäftspartner ausserhalb des Bundes aufgerufen 
und integriert 1-N APIs anderer VEs des Bundes. 

2 Ein Geschäftspartner ausserhalb des Bundes wird 
von einem Drittsystem aufgerufen und integriert 
für die Leistungserbringung gegenüber dem Dritt-
system 1-N APIs von VEs des Bundes. 

5 Der Fachservice einer VE wird von einem Ge-
schäftspartner ausserhalb des Bundes aufgerufen 
und integriert 1-N APIs von Organisationen aus-
serhalb des Bundes. 

3 Der Geschäftspartner ist eine VE des Bundes, des-
sen API Client 1-N APIs anderer VEs des Bundes in-
tegriert. 

6 Der Fachservice einer VE wird von einem Ge-
schäftspartner innerhalb des Bundes, d.h. einer 
anderen VE, aufgerufen und integriert 1-N APIs an-
derer VEs. 

Tabelle 7: Anwendungsfälle für API Integration 

In allen sechs der in Abbildung 5 abgebildeten Anwendungsfälle sind die Integrationspfade IP3 und/oder IP4 zu 
erkennen, auf welche die API Architektur Bund fokussiert. Jeder der sechs Anwendungsfälle lässt sich in Abbildung 
3 wiedererkennen, indem in Abbildung 3 der entsprechende Ausschnitt gewählt wird. Die sechs Anwendungsfälle 
können auch kombiniert werden, wobei ein Fachservice auch als API Client auftreten kann. 

Abbildung 5 markiert bei jedem der sechs Anwendungsfälle, in welcher Systemkomponente die Integrationsleis-
tung verortet ist. Die Integrationsleistung kann dabei auch aus einem mehrstufigen Workflow an API Aufrufen 
bestehen.  

Abbildung 5 veranschaulicht auch, dass ein Anwendungsfall typischerweise mit einer bestimmten Reihenfolge an 
API Aufrufen verknüpft ist. Während die Anwendungsfälle 2, 4, 5 und 6 auf den in Abbildung 5 dargestellten Rei-
henfolgen an API Aufrufen basieren, muss die Reihenfolge der API Aufrufe bei den Anwendungsfällen 1 und 3 nicht 
zwingend wie abgebildet definiert sein. Insbesondere können die API Aufrufe in diesen Fällen je nach fachlicher 
Anforderung auch parallel abgesetzt werden. 

Während bei API Integration im API Client der Geschäftspartner für das Design der API Integration verantwortlich 
ist, ist es bei API Integration im Fachservice in jedem Fall die VE des Bundes. Bei den Anwendungsfällen 3 und 6 ist 
der Bund selbst der Geschäftspartner. 

4.7 tƻǎƛǘƛƻƴƛŜǊǳƴƎ ŘŜǊ !tL !ǊŎƘƛǘŜƪǘǳǊ .ǳƴŘ ƎŜƎŜƴǸōŜǊ hD5 ǳƴŘ Lмп¸ 

Der Bundesrat genehmigte am 30. November 2018 die Open Government Data (OGD) Strategie Schweiz 2019-
202310. Mit dieser Strategie sollen der Öffentlichkeit auf dem vom Bundesamt für Statistik (BFS) betriebenen Portal 
opendata.swiss11 offene und frei nutzbare Verwaltungsdaten von Anbieter aller föderalen Verwaltungsebenen zur 
Verfügung gestellt werden. In Fällen, wo das Portal als Portalanwendung auftritt und APIs des Bundes ansteuert, 
ist die API Architektur Bund auch auf ins Portal opendata.swiss integrierte API Clients anwendbar. 

Die I14Y Interoperabilitätsplattform12 ist der Nationale Datenkatalog der Schweiz und unterstützt den effizienten 
Datenaustausch zwischen Behörden, Unternehmen und Bürgern. Darin wird eine Übersicht der Datensammlun-
gen und Schnittstellen von Bund, Kantonen und Gemeinden laufend ausgebaut und deren Metadaten zentral zur 
Verfügung gestellt. Die I14Y Interoperabilitätsplattform bietet sich für die Umsetzung des API Verzeichnisses an. 

 

 

  

                                                 
10 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/dienstleistungen/ogd.html  
11 https://opendata.swiss  
12 https://www.i14y.admin.ch  

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/dienstleistungen/ogd.html
https://opendata.swiss/
https://www.i14y.admin.ch/
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5 {ǘǊǳƪǘǳǊǸōŜǊǎƛŎƘǘ 

5.1 {ǘǊǳƪǘǳǊ !tL !ǊŎƘƛǘŜƪǘǳǊ .ǳƴŘ 

Die API Architektur Bund verfolgt das Ziel, im Bundesumfeld den digitalen Zugang zu Behördenleistungen im Kon-
text M2M für Unternehmen, Verwaltung und Personen zu standardisieren und zu fördern. 

Die API Architektur Bund besteht aus einem Satz von Architekturprinzipien und einer an den vier Architekturebe-
nen (BDAT) nach TOGAF13 ausgerichteten Referenzarchitektur. Gemeinsam bieten Prinzipien und Referenzarchi-
tektur einen Ordnungsrahmen und eine gemeinsame Sprache für den Entwurf von Lösungsarchitekturen für digi-
tale Behördenleistungen in den Departementen und VE. Die API Referenzarchitektur ist weiter unterteilt in Archi-
tekturbausteine und Gestaltungsempfehlungen (GE), welche entlang der Architekturebenen gegliedert sind. 

Die API Architektur Bund selbst macht keine Aussagen zur Verbindlichkeit. Getrennt von der API Architektur Bund 
können durch den Erlass von Weisungen Aussagen zur Verbindlichkeit von Elementen der API Architektur Bund 
gemacht werden. Der Erlass von und Umgang mit API Weisungen ist im Kapitel 7.5 beschrieben. Abbildung 6 ver-
anschaulicht, wie sich die API Architektur Bund gegenüber von Lösungsarchitekturen und API Weisungen aufstellt. 

 

Abbildung 6: Positionierung der API Architektur Bund  

 

Abbildung 7: Strukturübersicht API Architektur Bund, Architekturebenen nach TOGAF 

                                                 
13 https://www.opengroup.org/togaf  

https://www.opengroup.org/togaf
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Abbildung 7 veranschaulicht die Gesamtstruktur der API Architektur Bund und gibt eine Übersicht zu den Inhalten. 
Jeder Architekturebene wird ein Kapitel gewidmet, mit Ausnahme der Technologieebene. Auf die Technologiear-
chitektur wird verzichtet, da die API Architektur Bund keine Technologieempfehlungen macht. Den Architektur-
prinzipien und der Referenzarchitektur gehen die einleitenden Kapitel 1-5 voraus. 

5.2 !tL wŜŦŜǊŜƴȊŀǊŎƘƛǘŜƪǘǳǊ 

Um den Ordnungsrahmen der API Architektur Bund abzustecken, definiert die API Architektur Bund eine API Re-
ferenzarchitektur (Kapitel 7-9), welche alle relevanten Architekturbausteine einer API Architektur beschreibt. Die 
API Referenzarchitektur vereinigt diese Architekturbausteine zu einem Gesamtbild, wobei diejenigen Architektur-
bausteine definiert werden, welche für das Erbringen von digitalen Behördenleistungen sowie für die effiziente 
Interoperabilität als notwendig betrachtet werden. 

Je nach Anwendungsfall im Bundesumfeld werden bei der Entwicklung einer API Lösungsarchitektur nur diejenigen 
Architekturbausteine verwendet, welche zur Erfüllung der gegebenen Geschäftsanforderungen einen Beitrag leis-
ten. Die API Referenzarchitektur ist so definiert, dass für die Gestaltung der Lösungsbausteine weitgehende Frei-
heiten bleiben. Zwecks Nutzung von Synergien im Bundesumfeld wird, wo dies möglich und sinnvoll ist, der Einsatz 
von IKT-Standarddiensten oder zentralen Anwendungen empfohlen. 

Die API Architektur macht keine Vorgaben. Sie macht jedoch Gestaltungsempfehlungen. Sie unterscheidet zwi-
schen Architekturbausteinen, bei denen auf eine Gestaltungsempfehlung verzichtet wird und überlässt dabei die 
Ausgestaltung den Leistungserbringern und VE, und solchen, bei denen sie eine konkrete Gestaltungsempfehlung 
macht. 

Diese Gestaltungsempfehlungen beruhen zwecks Sicherstellung von Interoperabilität und Nachhaltigkeit immer 
entweder auf anerkannten Standards oder Good Practices. 
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6 !ǊŎƘƛǘŜƪǘǳǊǇǊƛƴȊƛǇƛŜƴ 
Die Architekturprinzipien der API Architektur Bund sind eingebettet in eine Architekturprinzipien-Hierarchie mit 
drei Ebenen: 

1. Übergreifende für die Bundesverwaltung geltende (Architektur-)Prinzipien wie (Liste nicht abschlies-
send): 

¶ Tallinn Declaration on eGovernment: Die Deklaration enthält fünf zentrale Prinzipien für den 
Bereich E-Government14. 

¶ SOA-Policies15: Richtlinien für den Einsatz von Services gemäss den Konzepten der serviceori-
entierten Architektur (SOA) in der Bundesverwaltung 

¶ Prinzipien, die aus der IAM Bund Rahmenarchitektur hervorgehen (s. Kapitel 8.4) 

2. Die Architekturprinzipien der API Architektur Bund (dieses Kapitel), welche als der API Referenzarchitek-
tur übergeordnete Architekturprinzipien zur Gestaltung von API Lösungsarchitekturen dienen. 

3. Die in der API Referenzarchitektur den drei Architekturebenen zugeordneten Gestaltungsempfehlungen 
(s. Kapitel 5.1). 

Weitere API Guidelines für REST- und ereignisorientierte APIs sind von Zalando (Zalando RESTful API and Event 
Guidelines16) und den Schweizerischen Bundesbahnen (API Principles17) publiziert worden. Diejenigen der SBB ba-
sieren auf denjenigen von Zalando. Einzelne Architekturprinzipien der API Architektur Bund sind in denjenigen von 
Zalando und der SBB wiederzufinden. Meist sind diese API Guidelines auf sehr detaillierter Ebene formuliert und 
dürfen daher als Ergänzung zu den nachfolgend formulierten Architekturprinzipien verstanden werden. 

Die API Architektur Bund definiert zehn Architekturprinzipien, die sich um drei Themenbereiche gruppieren: Kun-
den- und Service-Orientierung, API Design / Interoperabilität sowie Publizieren / Kommunizieren von APIs (s. Ab-
bildung 8). Tabelle 8 beschreibt die Architekturprinzipien im Detail, gegliedert nach Name, Aussage, Begründung 
und Auswirkung.  

 

 

Abbildung 8: Gruppierung der Architekturprinzipien der API Architektur Bund 

                                                 
14 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-68342.html  
15 https://intranet.dti.bk.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/architekturen/r016-soa-policies.html  
16 https://opensource.zalando.com/restful-api-guidelines  
17 https://schweizerischebundesbahnen.github.io/api-principles  

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-68342.html
https://intranet.dti.bk.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/architekturen/r016-soa-policies.html
https://opensource.zalando.com/restful-api-guidelines
https://schweizerischebundesbahnen.github.io/api-principles
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Ref. Name Aussage Begründung Auswirkung 

AP1 APIs haben Produktcharakter APIs werden Geschäftspartnern wie 
Produkte mit zugehörigen Dienst-
leistungen angeboten. Jedes API hat 
einen bei der VE angesiedelten API 
Product Owner. Das API ist ein Teil-
produkt des Gesamtpakets an Da-
ten und Leistungen, welche das API 
zugänglich macht. 

Die Bereitstellung von digitalen Behörden-
leistungen ist kundenzentriert sowie daten- 
und leistungsgetrieben. Die Handhabung von 
APIs als Produkt ermöglicht es, die Behör-
denpflichten effizient zu leisten und dabei 
die Anforderungen der Geschäftspartner op-
timal zu erfüllen. Durch diesen Produktansatz 
wird eine hohe Akzeptanz und Nutzung der 
APIs bei den Geschäftspartnern erreicht. 

 

 

Wird ein API als Produkt behandelt, so stellt dies die Wahrneh-
mung von Produktmanagement-spezifischen Aufgaben sicher. Dies 
beinhaltet: 

- Sicherstellung von Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit 

- Bewirtschaften der Geschäftspartner-Beziehungen 

- Bereitstellen der API Dokumentation 

- Bereitstellen von fachlichem und 
technischen Support 

- Bereitstellen einer API Testversion 

- Einfache Registrierungsprozesse  

- Auswertung der API Nutzung 

- Weiterentwicklung der API 

Mit der Handhabung von APIs als Produkt und übergeordnet damit 
auch von Daten und Leistungen als Produkt wird auch die Haftung 
für die Richtigkeit der Daten und Dienste durch den API Product 
Owner und Data Owner gewährleistet. Der Data Owner definiert 
die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Datennutzung, der API 
Produkt Owner verantwortet die Vorgaben-konforme Bereitstel-
lung der APIs.  

AP2 API First Das funktionale Design von nach 
aussen gerichteten APIs wird als 
zentrales Element einer digitalen 
Behördenleistung definiert. Das De-
sign richtet sich am Geschäftsfall 
der digitalen Behördenleistung so-
wie den benötigten Daten und Leis-
tungen aus und wird in einem stan-
dardisierten Spezifikationsformat 
dokumentiert. 

 

Die vorgängige Planung von APIs bei einem 
API-First-Ansatz mit konsistenten, verständli-
chen API Spezifikationen stellt sicher, dass 
der Geschäftsfall optimal abgedeckt ist und 
die funktionalen Anforderungen an die 
Schnittstelle bekannt und dokumentiert sind. 
Dadurch wird die effiziente Bereitstellung di-
gitaler Behördenleistungen ermöglicht.  

Ein API-First-Ansatz stellt die Stabilität der 
APIs sicher. Insbesondere dann, wenn die da-
hinterliegende Anwendungsarchitektur / Ser-
vice-Implementierung ersetzt wird. Er stellt 
damit die Interoperabilität mittels API mit al-
len das API nutzenden Geschäftspartnern si-
cher. Der API-First-Ansatz unterstützt somit 
den Trend zu serviceorientierten Architektu-
ren.  

Die standardisierte API Spezifikation ist die gültige und aktuelle 
Dokumentation des API. Dazu gehören Vereinbarungen zu Schnitt-
stellentypen, Datenformaten, Message Exchange Patterns, Mes-
sage Typen und API Protokollen, welche sich am Geschäftsfall ori-
entieren.  

Zu API Spezifikationen wird von Geschäftspartnern und Entwick-
lern zu einem frühen Zeitpunkt Feedback eingeholt und berück-
sichtigt. 

Bei Fällen, wo bereits Fachservices bestehen, wird die Technolo-
giearchitektur des API möglichst unabhängig vom Fachservice ent-
worfen. Dies führt ggf. zu neuen Anforderungen an den Fachser-
vice. 

Bei Fällen, wo Fachservices nicht existieren, richten sich deren 
Ausgestaltung am Design der APIs aus. 

Hinter jedem nach aussen gerichteten API steht ein Fachservice, 
aber nicht jeder Fachservice verfügt über nach aussen gerichtete 
APIs. 

AP3 Schaffen von Transparenz 
zu verfügbaren APIs 

Die API Metadaten und Anlaufstel-
len zu den in der Bundesverwaltung 
verfügbaren, nach aussen gerichte-

Mit der Publikation wird die Nutzung und 
Wiederverwendung der in der Bundesver-
waltung verfügbaren, nach aussen gerichte-

Eine gute Pflege der API Metadaten ist erforderlich, um sicherzu-
stellen, dass Informationen zu APIs für die Zielgruppe der API Ar-
chitektur Bund jederzeit zugänglich sind.  
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Ref. Name Aussage Begründung Auswirkung 

ten APIs sind nach den Bestimmun-
gen des EMBaG18 in einem zentra-
len API Verzeichnis publiziert. 

ten APIs gefördert. Das Schaffen von Trans-
parenz ist damit auch ein Mittel zur Förde-
rung von Kundenorientierung.  

AP4 Einheitliche und vollständige 
Dokumentation von APIs 

Die API Dokumentation von API Re-
leases innerhalb der Bundesverwal-
tung ist einheitlich und vollständig. 

 

Die API Dokumentation ist der Grundstein für 
eine gute Erfahrung bei der Nutzung und der 
Weiterentwicklung einer API. Eine vollstän-
dige und einheitliche API Dokumentation er-
leichtert das Arbeiten mit der API und sorgt 
für Zufriedenheit und Akzeptanz bei Ge-
schäftspartnern. 

Die API Dokumentation beinhaltet die Dokumentation eines (ver-
öffentlichten) API Releases. Sie umfasst alle technischen Informati-
onen, welche notwendig sind, um einen Bezugsentscheid fällen 
und das API aus einem API Client heraus korrekt anzusprechen zu 
können. Wo immer möglich wird die API Dokumentation automati-
siert erstellt.  

Dieses Prinzip gilt nicht für APIs, deren Daten gemäss EMBaG nicht 
veröffentlich werden, z.B. auf Grund von Bestimmungen zum Da-
ten- oder Informationsschutz. 

AP5 Definieren und sicherstellen 
des Service Levels 

Jedes API verfügt über definierte 
und transparente Service Level Ob-
jectives (SLO). Garantieren die API 
Dokumentation oder bei kosten-
pflichten APIs der Lizenzvertrag 
SLOs, so stellt der API Product Ow-
ner deren Einhaltung sicher. 

Dieses Prinzip stellt den Service Level der an-
gebotenen digitalen Behördenleistungen si-
cher. Dafür werden sowohl für Public APIs als 
auch für Partner APIs SLOs definiert.  

Die Service Level Objectives sind definiert und transparent kom-
muniziert. Darin enthalten sind Service Level Parameter wie Ver-
fügbarkeit, Antwortzeit, Durchsatz oder Wiederherstellungszeit. 
Garantieren die API Dokumentation oder bei kostenpflichten APIs 
der Lizenzvertrag SLOs, so erfordert die Einhaltung der SLOs auch 
deren Messung. 

Die gegenüber den Kunden kommunizierte Servicequalität basiert 
auf der Vererbung aller zugrundeliegenden SLOs, auch bei API In-
tegration im Fachservice des Bundes. Es gelten die schwächsten 
SLOs. 

Grundsätzlich geben die SLOs des Fachservice die SLOs des APIs 
vor. Ein Departement oder eine VE kann für ihre digitalen Behör-
denleistungen einheitliche SLOs festlegen, z.B. «Best Effort». 

AP6 Definieren der Daten- und 
Leistungsnutzung 

Bei jedem API definiert eine Nut-
zungsvereinbarung, wie die dazuge-
hörenden Daten und Leistungen ge-
nutzt werden dürfen. Die Nutzungs-
vereinbarung ist ein Bestandteil des 
Gesamtpakets an Daten und Leis-
tungen, welche das API zugänglich 
macht. 

Der rechtliche Rahmen für die Nutzung der 
über die digitale Behördenleistung ausge-
tauschten Daten muss festgelegt sein. Die 
Nutzung ist grundsätzlich in den Verordnun-
gen geregelt. Die Nutzungsvereinbarung 
kann auf diese verweisen und schliesst zu-
dem allfällige Lücken. Damit sind die rechtli-
chen Grundlagen für die Nutzung der Behör-
denleistungen und der dazugehörigen Daten 
geschaffen.  

Die Definition der in der Nutzungsvereinbarung festgehaltenen 
Datennutzung enthält die Bedingungen, unter denen die über APIs 
zwischen Anbieter und Geschäftspartner ausgetauschten Daten als 
Teil von digitalen Behördenleistungen genutzt werden dürfen. Die 
Regeln der Datennutzung sind abhängig vom Geschäftsfall und der 
zugehörigen Leistung und/oder den entsprechenden Daten.  
 

AP7 Gewährleisten der 
Rückwärtskompatibilität 

Bei der Weiterentwicklung von APIs 
wird Rückwärtskompatibilität si-
chergestellt.  

APIs werden laufend weiterentwickelt. Die 
Aufrechterhaltung der Rückwärtskompatibili-

Ist die Rückwärtskompatibilität gewährleistet, so kann bei der Pub-
likation von neuen API Releases auf Seite des Geschäftspartners 
auf die Anpassung des API Clients verzichtet werden. 

                                                 
18 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-81580.html (Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben (EMBaG) ist noch nicht in Kraft, Stand 
30.11.2021) 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-81580.html
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Ref. Name Aussage Begründung Auswirkung 

 

 

tät zwischen verschiedenen API Releases ver-
meidet die Notwendigkeit, auf Seite des Ge-
schäftspartners bei neuen API Releases am 
API Client Anpassungen vornehmen zu müs-
sen.  

 

 

Erzwingt ein Anwendungsfall den Bruch der Rückwärtskompatibili-
tät (z.B. Legal Compliance), so ist dem Geschäftspartner eine sich 
am Anwendungsfall orientierte Frist einzuräumen, um den API Cli-
ent an einen im Betrieb stehenden API Release anzupassen. Das 
Erzwingen von Migrationen hat immer den Parallelbetrieb von API 
Releases zur Folge. Die Anzahl parallel betriebener API Releases 
wird aus Gründen der Betriebskostenreduktion tief gehalten. 

AP8 Verwenden von anerkannten 
API Technologien 

 

 

APIs in der Bundesverwaltung ver-
wenden nur breit anerkannte API 
Technologien.  

APIs sind neben der fachlichen Funktionalität 
immer auch ein Abbild der Sprache, in der 
zwei Systeme oder Systeme in einem Sys-
temverbund miteinander kommunizieren. 
Um die Interoperabilität zu fördern, werden 
nur breit anerkannte API Technologien ver-
wendet. Damit wird auch eine höhere Wie-
derverwendbarkeit von APIs erreicht. 

Die API Technologie manifestiert sich in den Vereinbarungen zum 
Datenaustausch, zu denen die API Architektur Bund Empfehlungen 
gibt. Dazu gehören: 

- API Protokoll 

- Schnittstellentyp 

- Message Exchange Pattern 

- Datenformat 

- Message-Typ 

AP9 Abschirmen der API Clients 
vor Implementierungsdetails 

Implementierungsdetails von Fach-
services bleiben vor den Geschäfts-
partnern verborgen. 

Getreu dem Prinzip «API First» stellt die API 
Spezifikation eine gegen aussen konstante 
Spezifikation dar. Das API implementiert 
diese API Spezifikation. 

APIs dürfen keine Details über die dahinterliegende Implementie-
rungstechnik verraten. Diese kann sich von API Release zu API Re-
lease oder von Fachservice Release zu Fachservice Release ändern, 
ohne dass dies gegen aussen sichtbar wird. 

AP10 Gewährleisten der Idempotenz Mehrfach aufeinander folgende 
identische API Aufrufe haben im 
Fachservice immer die gleiche Wir-
kung. 

Mehrfach aufeinander folgende, identische, 
schreibende Aufrufe durch API Clients kön-
nen beabsichtigt oder unbeabsichtigt erfol-
gen. Sie dürfen ihre Wirkung im Fachservice 
nur einmal entfalten. Da das API Gateway die 
Fachlichkeit des Fachservices gegen aussen 
repräsentiert, ist das Prinzip der Idempotenz 
auch für das API Gateway anzuwenden.   

Während mehrfach aufeinander folgende, identische Lesezugriffe 
mehrfach ausgeführt werden, dürfen mehrfach aufeinander fol-
gende, identische Schreibzugriffe nur einmal ausgeführt werden. 
Das API erkennt redundante Schreibzugriffe und informiert den 
API Client korrekt über das im Fachservice hinterlassene Verarbei-
tungsergebnis. 

Tabelle 8: Architekturprinzipien der API Architektur Bund 
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7 DŜǎŎƘŅŦǘǎŀǊŎƘƛǘŜƪǘǳǊ 

7.1 CŅƘƛƎƪŜƛǘ !tL aŀƴŀƎŜƳŜƴǘ 

7.1.1 Übersicht  

Die API Architektur Bund verwendet für die Definition von Geschäftsfähigkeiten das Instrument der fähigkeitsba-
sierten Planung nach TOGAF (s. Anhang Kapitel 10.1). Sie definiert die Geschäftsfähigkeit API Management als Top-
Level-Fähigkeit für API-spezifische Geschäftsfähigkeiten. Darüber hinaus nutzt die Geschäftsfähigkeit API Manage-
ment weitere Geschäftsfähigkeiten, die im Kontext der API Architektur notwendig sind, jedoch auch in API-fernen 
IKT-Vorhaben benötigt werden. Um ein vollständiges Bild der für eine API Architektur benötigten Geschäftsfähig-
keiten zu zeichnen, beschreibt die API Architektur Bund die Gesamtheit dieser Geschäftsfähigkeiten. Die API Ar-
chitektur Bund unterscheidet 20 Geschäftsfähigkeiten, welche fünf API-bezogenen Prozessstufen zugordnet sind. 

Die Geschäftsfähigkeit API Management wird umgesetzt, indem die API Lösungsarchitektur die API-spezifischen 
Geschäftsfähigkeiten umsetzt und die API-unspezifischen Geschäftsfähigkeiten einbindet. Daran sind alle Akteure 
beteiligt, sowohl der Anbieter, der Geschäftspartner als auch die Leistungserbringer.  

Obwohl die Modellierung von Prozessen erst nach der fähigkeitsbasierten Planung erfolgt, sind bereits an dieser 
Stelle Prozessstufen definiert. Die Prozessstufen dienen der Gruppierung der Geschäftsfähigkeiten und erlauben 
die Modellierung eines sequenziellen Ablaufs. Eine Iteration dieses Ablaufs startet infolge einer Initiative zur Ent-
wicklung, Veränderung oder Stilllegung einer digitalen Behördenleistung immer bei der Prozessstufe Manage API 
Lifecycle und wird in der in Abbildung 9 dargestellten Reihenfolge durchlaufen. Die Prozessstufe Register Client 
wird unter bestimmten Bedingungen übersprungen. 

Dieses Kapitel beschreibt die Prozessstufen dieses Ablaufs. Abbildung 10 zeigt die Geschäftsfähigkeiten und die 
Zuordnung zu den Prozessstufen. Eine Geschäftsfähigkeit kann zu mehreren Prozessstufen einen Beitrag leisten. 
Die API-spezifischen Geschäftsfähigkeiten sind in Abbildung 10 markiert.  

 

Abbildung 9: Prozessstufen zur Gruppierung von Geschäftsfähigkeiten 

Der Ablauf ist in die Prozessstufen Manage API Lifecycle (1), Discover APIs (2), Register Client (3), Operate APIs (4) 
und Analyse API Operation & Usage (5) unterteilt, welche in Beziehung zueinanderstehen. Zu Beginn steht die 
Initiative, eine Behördenleistung zu entwickeln. Eine Initiative kann beispielsweise getrieben sein durch eine par-
lamentarische Initiative, eine gesetzliche Vorgabe, oder durch das Bestreben, eine existierende Behördenleistung 
digital anzubieten. 

Der Beginn der Initiative ist auch der Beginn der Prozessstufe Manage API Lifecycle, womit der Lebenszyklus eines 
APIs beginnt. Das API wird konzipiert, entwickelt, getestet, dokumentiert, schliesslich publiziert, genutzt und am 
Ende des Lebenszyklus wieder zurückgebaut. Die Prozessstufe ist damit ein übergeordneter Prozess, der mit der 
Planung der Entwicklung einer digitalen Behördenleistung beginnt und nach der Stilllegung der digitalen Behör-
denleistung endet. APIs werden ständig weiterentwickelt. Auslöser für die Weiterentwicklung können Verände-
































































































